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Hauptsatzung des Märkischen Kreises  
vom 10.07.1995 

in der Fassung der Änderungssatzung  
vom 18.04.2017 

 
Der Kreistag des Märkischen Kreises hat aufgrund 
des § 5 Abs. 3 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07. 1994 (GV NW S. 646) und des 
§ 3 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 06. 
1998 (GV NW S. 454, 509), in der Sitzung vom 30. 
03. 2017 die folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Name, Sitz und Gebiet 

 
(1) Der Kreis führt den Namen „Märkischer Kreis“. 
 
(2) Sitz der Kreisverwaltung ist die Stadt Lüden-
scheid. 
 
(3) Das Gebiet des Märkischen Kreises besteht aus 
der Gesamtheit der folgenden zum Kreis gehören-
den Städte und Gemeinden: 
 

den Städten  
 Altena, Balve, Halver, Hemer, Iserlohn, Kierspe, 

Lüdenscheid, Meinerzhagen, Menden (Sauer-
land), Neuenrade, Plettenberg und Werdohl,  

 
den Gemeinden  

Herscheid, Nachrodt-Wiblingwerde und 
Schalksmühle. 

 
§ 2 

Wappen, Dienstsiegel und Flagge 

 
(1) Das Wappen des Märkischen Kreises zeigt, 
durch einen dreireihig rot-weiß (-silbern) geschach-
ten Balken geteilt, oben in Gelb (Gold) wachsend 
einen schwarzen rotbewehrten Löwen, unten in 
Weiß (Silber) ein durchgehendes schwarzes Kreuz. 
 
 

(2) Das Dienstsiegel des Märkischen Kreises zeigt 
den Wappenschild und führt im Siegelrund in Groß-
buchstaben die Umschrift MÄRKISCHER KREIS. 
 

(3) Die Flagge des Märkischen Kreises ist von Gelb 
zu Rot zu Gelb im Verhältnis 1 : 3 : 1 längsgestreift 
und zeigt in der Mitte der roten Bahn den Wappen-
schild des Kreises. 
 

§ 3 
Verfahren des Kreistages, des Kreisausschus-

ses und der Ausschüsse 

 
Das Verfahren des Kreistages, des Kreisausschus-
ses und der Ausschüsse richtet sich nach der vom 
Kreistag zu beschließenden Geschäftsordnung.  
 
 

§ 4 
Mitglieder des Kreistages 

 
(1) Der Kreistag besteht aus 64 Kreistagsmitglie-
dern, die von den Bürgern/Bürgerinnen der kreisan-
gehörigen Gemeinden nach den Bestimmungen des 
Kommunalwahlgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen gewählt werden. Die Zahl der Wahlbezir-
ke wird auf 32 festgesetzt.  
 
(2) Die Mitglieder des Kreistages führen die Be-
zeichnung „Kreistagsabgeordnete“. 
 

§ 5 
Rechte und Pflichten der Kreistagsabgeordne-

ten, 
der sachkundigen Bürger/innen und sachkundi-

gen Einwohner/innen 

 
(1) Die Kreistagsabgeordneten, die Mitglieder des 
Kreisausschusses und die Mitglieder der Ausschüs-
se haben die Vorschriften der Kreisordnung und der 
Gemeindeordnung über die Verschwiegenheits-
pflicht, über die Mitwirkungsverbote und die Treue-
pflicht zu beachten.  
 
(2) Verstöße gegen die Verschwiegenheitspflicht 
können vom Kreistag mit einem Ordnungsgeld ge-
ahndet werden (§ 28 Abs. 2 KrO, §§ 30 bis 32 GO). 
 
(3) Die Kreistagsabgeordneten, die Mitglieder des 
Kreisausschusses und die Mitglieder der Ausschüs-
se müssen dem Landrat/ der Landrätin  Auskünfte 
über ihre wirtschaftlichen und persönlichen Verhält-
nisse geben, soweit das für die Ausübung ihrer Tä-
tigkeit von Bedeutung sein kann. Die Auskünfte sind 
vertraulich zu behandeln. Die Auskunft erstreckt 
sich 
 
1. bei unselbständiger Tätigkeit 
 auf die Angabe des Arbeitgebers (Bran-

che) und die eigene Funktion bzw. dienstli-
che Stellung, 

 
2.  bei selbständiger Tätigkeit 
 auf die Art des Gewerbes mit Angabe der 

Firma oder die Bezeichnung des Berufs-
zweiges, 

 
3. auf vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeit 

als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsra-
tes, Verwaltungsrates, sonstigen Organs 
oder Beirates einer Gesellschaft, Genos-
senschaft, eines in einer anderen Rechts-
form betriebenen Unternehmens oder einer 
Körperschaft, Stiftung und Anstalt des öf-
fentlichen Rechts, soweit diese Tätigkeiten 
nicht auf einer Bestellung gemäß § 26 Abs. 
5 KrO beruhen.  

 
Änderungen sind dem Landrat/ der Landrätin mitzu-
teilen. Name, Anschrift, der ausgeübte Beruf sowie 
andere vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten 
sind gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz in 
geeigneter Form jährlich zu veröffentlichen. Nach 
Ablauf der Wahlperiode sind die Daten ausgeschie-
dener Mitglieder zu löschen. 
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(4) Über diese Auskunft hinaus ist im Falle einer 
möglichen Befangenheit das in § 28 Abs. 2 Nr. 3 
KrO und in § 31 GO festgelegte Verfahren einzuhal-
ten. 
 
(5) Der Landrat/die Landrätin ermöglicht die Akten-
einsicht nach § 26 Abs. 2 KrO in den Räumen der 
Kreisverwaltung. Er hat auch über die Anwesenheit 
von Bediensteten der Kreisverwaltung bei der Ak-
teneinsicht zu entscheiden. Entsprechendes gilt für 
Ausschussvorsitzende, soweit die Angelegenheit 
zum Aufgabenbereich des Ausschusses zählt. Per-
sonen, bei denen ein Ausschließungsgrund vorliegt, 
darf keine Akteneinsicht gewährt werden.  
 

§ 6 
Stellvertreter/Stellvertreterinnen des Land-

rats/der Landrätin 

 
(1) Der Kreistag wählt zwei Stellvertreter/innen des 
Landrats/ der Landrätin. Er kann weitere Stellvertre-
ter/innen wählen. 
 

(2) Der Landrat/die Landrätin wird bei Verhinderung 
von seinen Stellvertretern/Stellvertreterinnen in der 
durch das Wahlergebnis nach § 46 Abs. 2 KrO fest-
gelegten Reihenfolge vertreten. 
 

§ 7 
Kreisausschuss 

 
(1) Der Kreistag setzt zu Beginn einer jeweiligen 
Wahlperiode die Anzahl der Mitglieder des Kreis-
ausschusses im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen fest. Sodann wählt er die Mitglieder und für 
jedes Mitglied einen Stellvertreter/eine Stellvertrete-
rin. 
 
(2) Der Kreistag beschließt auf Vorschlag einer 
Fraktion oder Gruppe darüber, in welcher Reihen-
folge sich Stellvertreter/innen untereinander vertre-
ten. Liegt ein solcher Vorschlag nicht vor, so vertre-
ten sich die Stellvertreter/innen einer Fraktion oder 
Gruppe in alphabetischer Reihenfolge. 
 
(3) Der Kreisausschuss legt durch Beschluss die 
Anzahl der aus seiner Mitte zu wählenden Vertre-
ter/Vertreterinnen seines Vorsitzenden/seiner Vor-
sitzenden fest. 
 

§ 8 
Ausschüsse 

 
(1) Der Kreistag kann außer den gesetzlich vorge-
schriebenen Ausschüssen zur Vorbereitung seiner 
Beschlüsse und der Beschlüsse des Kreisaus-
schusses weitere Ausschüsse bilden.  
 
(2) Der Kreistag setzt die Anzahl der Mitglieder der 
Ausschüsse zu Beginn einer jeden Wahlperiode 
fest, soweit sie nicht gesetzlich bestimmt ist. Unter-
ausschüsse, Arbeitskreise und Beiräte, die nicht ge-
setzlich vorgeschrieben sind, setzt der Kreistag ein. 
 
(3) Soweit der Kreistag nicht für bestimmte Aus-
schüsse eine persönliche Stellvertretung festlegt, 
sind bei den zu wählenden Ausschüssen nach den 
gewählten stellvertretenden Ausschussmitgliedern 

auch alle übrigen Kreistagsabgeordneten stellvertre-
tende Mitglieder, und zwar in alphabetischer Rei-
henfolge. 
 
(4) Ausschussmitglieder, die nicht Kreistagsabge-
ordnete sind, werden vom Vorsitzenden/von der 
Vorsitzenden des Ausschusses verpflichtet. 
 

§ 9 
Entschädigung für Kreistagsabgeordnete, 

sachkundige Bürger/innen und sachkundige 
Einwohner/innen 

 
(1) Die Kreistagsabgeordneten erhalten zur Abgel-
tung des Aufwandes, der ihnen für die Teilnahme an 
Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, 
der sonstigen Ausschüsse und der Fraktionen ent-
steht, eine pauschale monatliche Aufwandsent-
schädigung nach den Bestimmungen der Verord-
nung über die Entschädigung der Mitglieder kom-
munaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädi-
gungsverordnung) in der jeweils geltenden Fas-
sung; sie erhalten daneben kein Sitzungsgeld. 
Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Aus-
schüssen des Kreistages grundsätzlich eine zusätz-
liche Aufwandsentschädigung nach § 31 Nr. 2 KrO 
NRW i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 EntschVO erhalten, 
werden folgende Ausschüsse ausgenommen: 

 Ausschuss für Abfallwirtschaft, Umwelt-
schutz und Planung 

 Ausschuss für Gesundheit und Soziales 

 Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Struk-
tur und Verkehr 

 Bau- und Straßenausschuss 

 Jugendhilfeausschuss 

 Kulturausschuss 

 Rechnungsprüfungsausschuss 

 Schul- und Sportausschuss 
 
(2) Sachkundige Bürger/innen und sachkundige 
Einwohner/innen, die nach § 41 Abs. 3, 5 und 6 KrO 
zu Mitgliedern von Ausschüssen bestellt oder ge-
wählt worden sind, erhalten für die Teilnahme an 
Sitzungen der Ausschüsse und der Kreistagsfrakti-
onen ein Sitzungsgeld nach den Bestimmungen der 
Entschädigungsverordnung in der jeweils geltenden 
Fassung je Sitzung. Bei einer Sitzungsdauer von 
insgesamt mehr als 6 Stunden wird ein weiteres Sit-
zungsgeld gewährt. Die Anzahl der Fraktionssitzun-
gen, für die ein Sitzungsgeld, Verdienstausfall und 
Fahrtkosten gezahlt werden, ist auf 42 pro Jahr be-
grenzt. Das Sitzungsgeld wird sachkundigen Bür-
gern/Bürgerinnen und sachkundigen Einwoh-
nern/Einwohnerinnen auch für die Teilnahme an 
Sitzungen von Unterausschüssen, Arbeitskreisen 
und Beiräten gewährt. 
 
(3) Kreistagsabgeordnete, sachkundige Bür-
ger/innen und sachkundige Einwohner/innen erhal-
ten die Fahrtkosten, die ihnen durch Fahrten von 
der Wohnung zum Tagungsort und zurück tatsäch-
lich entstehen, nach Maßgabe der Entschädigungs-
verordnung erstattet. Bei mehreren Wohnungen ist 
von der für das Mandat maßgeblichen Hauptwoh-
nung auszugehen. 
 
(4) Die Entschädigungsregelungen für sachkundige 
Bürger/innen und sachkundige  
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Einwohner/innen gelten auch für Mitglieder von 
Gremien, die aufgrund sondergesetzlicher Bestim-
mungen auf Kreisebene gebildet werden.  
 
(5) Dienstreisen werden vom Kreisausschuss ge-
nehmigt, sofern nicht ein entsprechender Kreistags-
beschluss vorliegt. Die Kreistagsabgeordneten, die 
sachkundigen Bürger/innen und die sachkundigen 
Einwohner/innen erhalten Reisekostenvergütung 
nach den Bestimmungen der Entschädigungsver-
ordnung in der jeweils geltenden Fassung des Lan-
desreisekostengesetzes. Neben Reisekostenvergü-
tungen werden keine Sitzungsgelder gezahlt. 
 
Den Stellvertretern/Stellvertreterinnen des Land-
rats/der Landrätin wird eine generelle Genehmigung 
für alle mit der Wahrnehmung ihrer üblichen Dienst-
geschäfte erforderlichen Dienstreisen erteilt. 
 

§ 10 
Verdienstausfall für Kreistagsabgeordnete, 

sachkundige Bürger/innen und sachkundige 
Einwohner/innen 

 
(1) Die Mitglieder des Kreistages und der Aus-
schüsse haben Anspruch auf Ersatz des Verdienst-
ausfalls, der ihnen durch die Mandatsausübung ent-
steht, soweit sie während der regelmäßigen Ar-
beitszeit erforderlich ist. 
 
(2) Der Verdienstausfall wird für jede Stunde der 
versäumten regelmäßigen Arbeitszeit berechnet; die 
letzte angefangene Stunde wird voll gerechnet. 
 
(3) Kreistagsabgeordnete, sachkundige Bür-
ger/innen und sachkundige Einwohner/innen haben 
mindestens Anspruch auf einen Regelstundensatz 
von 13,00 €; es sei denn, dass sie ersichtlich keine 
finanziellen Nachteile erlitten haben.  
 
(4) Unselbständigen wird der tatsächlich entstande-
ne und nachgewiesene Verdienstausfall ersetzt, 
höchstens jedoch 80,00 € je Stunde. 
 
(5) Selbständige erhalten eine Verdienstausfallpau-
schale je Stunde, die im Einzelfall auf der Grundla-
ge des glaubhaft gemachten Einkommens nach 
pflichtgemäßem Ermessen festgesetzt wird. Sie darf 
höchstens 80,00 € je Stunde betragen. 
 
(6) Hausmänner/Hausfrauen erhalten in der Regel 
einen Stundensatz von 13,00 €, wenn sie einen 
Haushalt mit mindestens zwei Personen führen von 
denen mindestens eine ein Kind unter 14 Jahren 
oder eine anerkannt pflegebedürftige Person nach § 
14 SGB XI ist oder mit mindestens 3 Personen füh-
ren und nicht oder weniger als 20 Stunden pro Wo-
che erwerbstätig sind. 
 
(7) Der Verdienstausfall nach den Absätzen 4 und 5 
und der Stundensatz für Hausmänner/Hausfrauen 
beträgt für bis zu 7 Stunden und höchstens 560,00 
€ je Tag. 
 
(8) Die Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung 
während der mandatsbedingten Abwesenheit vom 
Haushalt sind nur erstattungsfähig, wenn keine wei-
teren im Rahmen gesetzlicher Pflichten zur Kinder-

betreuung verpflichteten Personen im Haushalt le-
ben oder wenn diesen die Kinderbetreuung nicht 
zugemutet werden kann. Kosten einer entgeltlichen 
Kinderbetreuung werden nur erstattet, wenn das 
Kind/die Kinder das 14. Lebensjahr noch nicht voll-
endet  hat/haben; es sei denn, es liegt im Einzelfall 
ein besonderer Betreuungsbedarf vor. Kinderbe-
treuungskosten sind nachzuweisen und werden 
höchstens mit 8,00 € je Stunde erstattet. Sie werden 
nicht gewährt für Zeiträume, die nach den Absätzen 
2 bis 6 entschädigt werden. 

 
§ 11 

Verträge 

 
(1) Verträge des Kreises mit Kreistagsabgeordne-
ten, Ausschussmitgliedern, dem Landrat/der Land-
rätin und den leitenden Dienstkräften der Verwal-
tung (§ 26 Abs. 1 Buchstabe q KrO) bedürfen der 
Genehmigung des Kreistages. 
 
Ausgenommen sind: 
a) Verträge aufgrund bestehender Tarife, Ab-

gaben und Gebühren, 
b) Verträge über Vermietung von Wohnungen 

nach Zustimmung durch den Kreisaus-
schuss, 

c) Vergabe von Aufträgen aufgrund öffentli
 cher oder beschränkter Ausschreibung 
 nach Zustimmung durch den Kreisaus
 schuss, 
d) Verträge, soweit es sich um Geschäfte der 

laufenden Verwaltung handelt und die im 
Vertrag vereinbarte Gegenleistung den Be-
trag von 15.000,00 € im Einzelfall nicht 
übersteigt. Der Kreistag ist im letzten Quar-
tal eines jeden Jahres zu informieren. 

 
(2) Leitende Dienstkräfte im Sinne des § 26 Abs. 1 
Buchstabe q KrO sind der Kreisdirektor/die Kreisdi-
rektorin und die unmittelbar dem Landrat/der Land-
rätin unterstellten Beamten/Beamtinnen und tariflich 
Beschäftigten gemäß § 43 Abs. 1 KrO. 
 

§ 12 
Geschäfte, die dem Kreisausschuss übertragen 

sind 

 
 Dem Kreisausschuss sind nach § 26 Abs. 1 letzter 
Satz KrO folgende Geschäfte übertragen, soweit es 
sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung 
handelt: 
 
a) Vergaben, 
b) Grundstücksgeschäfte bis zu einem Wert 

von 250.000,00 €, 
c) sonstige Vermögenserwerbe bis zu einem 

Wert von 250.000,00 €, 
d) Erlass von Forderungen. 
 

§ 13 
Geschäfte der laufenden Verwaltung 

 
(1) In Angelegenheiten der Kreisverwaltung oblie-
gen dem Landrat/der Landrätin die in § 42 KrO ge-
nannten Aufgaben. Der Landrat/die Landrätin ent-
scheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, welche 



391 
 

Geschäfte solche der laufenden Verwaltung im Sin-
ne des § 42 Buchstabe a KrO sind. 
 
(2) Auftragsvergaben gelten grundsätzlich als Ge-
schäft der laufenden Verwaltung, sofern die im 
Haushaltsplan bereitgestellten Haushaltsmittel nicht 
überschritten werden.  
 
Bei Aufträgen über 250.000,00 € im Einzelfall ist 
dem zuständigen Fachausschuss Kenntnis zu ge-
ben. Vergabeentscheidungen trifft darüber hinaus 
der Kreisausschuss nach § 12 Abs. 1 Buchstabe a) 
der Hauptsatzung. 

 
§ 14 

Allgemeiner Vertreter/Allgemeine Vertreterin  
des Landrats/der Landrätin 

 
Der Allgemeine Vertreter/die  Allgemeine Vertreterin 
des Landrats/der Landrätin wird durch den Kreistag 
für die Dauer von acht Jahren gewählt. Er/Sie  führt 
die Amtsbezeichnung „Kreisdirektor/in“. 
 

§ 15 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Ge-
meinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen 
oder Beschwerden an den Kreistag zu wenden. Ist 
eine Anregung oder Beschwerde von mehr als zehn 
Personen unterzeichnet, so muss sie eine Person 
benennen, die berechtigt ist, die Unterzeichnenden 
zu vertreten.  
 
(2) Anregungen und Beschwerden müssen eine 
Angelegenheit betreffen, die in den Aufgabenbe-
reich des Märkischen Kreises fällt. Anregungen und 
Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich des 
Märkischen Kreises fallen, sind vom Landrat/der 
Landrätin an die zuständige Stelle weiterzuleiten. 
Der Petent/ die Petentin ist hierüber zu unterrichten. 
 
(3) Eingaben von Bürgern/Bürgerinnen, die weder 
Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben 
(z. B. Fragen, Erklärungen, Ansichten etc.), sind 
ohne Beratungen durch den Kreistag oder Kreis-
ausschuss vom Landrat/von der Landrätin an den 
Einsender zurückzugeben.  
 
(4) Für die Erledigung von Anregungen und Be-
schwerden ist der Kreisausschuss zuständig; es sei 
denn, sie betreffen Angelegenheiten, für die der 
Kreistag ausschließlich gemäß § 26 Abs. 1 Satz 2 
KrO zuständig ist, oder Angelegenheiten, für die 
nach den Bestimmungen der Kreisordnung oder 
dieser Hauptsatzung der Landrat/die Landrätin zu-
ständig ist. Ist der Kreisausschuss nicht zuständig, 
überweist er die Anregung oder Beschwerde zur Er-
ledigung an die zur Entscheidung berechtigte Stelle. 
Bei der Überweisung kann er Empfehlungen aus-
sprechen, an die die zur Entscheidung berechtigte 
Stelle nicht gebunden ist. Ist der Kreisausschuss 
zuständig, so bleiben die mitberatenden Zuständig-
keiten der Fachausschüsse gegenüber dem Kreis-
ausschuss unberührt. 
 
(5) Dem Petenten/der Petentin kann aufgegeben 
werden, die Anregung oder die Beschwerde in der 

für eine ordnungsgemäße Beratung erforderlichen 
Anzahl einzureichen. Die Beratung kann in diesen 
Fällen bis zur Einreichung der notwendigen Unter-
lagen ausgesetzt werden. 
 
(6) Von der Prüfung einer Anregung oder Be-
schwerde soll abgesehen werden, wenn ihr Inhalt 
einen Straftatbestand erfüllt oder wenn sie gegen-
über einer bereits geprüften Anregung oder Be-
schwerde kein neues Sachvorbringen enthält.  
 
Von einer Prüfung der Anregung oder Beschwerde 
kann abgesehen werden, wenn das Antragsbegeh-
ren Gegenstand eines noch nicht abgeschlossenen 
Rechtsbehelfs oder Rechtsmittelverfahrens ist. 
 
(7) Der Landrat/die Landrätin unterrichtet den An-
tragsteller/die Antragstellerin über die Entscheidung 
über die Anregung oder Beschwerde. 
 

§ 16 
Bürgerentscheid 

 
(1) Der Kreistag entscheidet unverzüglich, spätes-
tens innerhalb von drei Monaten nach Eingang ei-
nes Bürgerbegehrens über dessen Zulässigkeit. 
Unzulässig sind Bürgerbegehren, die den Anforde-
rungen der Absätze 2 bis 5 des § 23 KrO nicht ge-
nügen. 
 
(2) Die Entscheidung des Kreistages, ob dem zu-
lässigen Bürgerbegehren entsprochen werden soll, 
ist unverzüglich zu treffen. Entspricht der Kreistag 
einem zulässigen Bürgerbegehren nicht, so ist in-
nerhalb von drei Monaten nach der Entscheidung 
des Kreistages über die Zulässigkeit des Bürgerbe-
gehrens ein Bürgerentscheid durchzuführen. Auf die 
Satzung des Märkischen Kreises über die Durchfüh-
rung von Bürgerentscheiden vom 08.06.2005 wird 
verwiesen. 
 

§ 17 
Bekanntmachungen 

 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen des Märkischen 
Kreises, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben 
sind, werden im Amtlichen 
blatt - Amtsblatt des Märkischen Kreises - vollzogen 
 

(3) Sind öffentliche Bekanntmachungen in der nach 
Absätzen 1 bis 3 festgelegten Form infolge höherer 
Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse 
nicht möglich, so wird die Öffentlichkeit durch Aus-
hang in den Kreishäusern Lüdenscheid, Heedfelder 
Straße 45, Iserlohn, Friedrichstraße 70, und Altena, 
Bismarckstraße 15, oder durch Flugblätter unterrich-
tet. 
 

§ 18 
Öffentliche Zustellung 

 
(1) Bei der öffentlichen Zustellung gemäß § 15 Abs. 
1 des Verwaltungszustellungsgesetzes ist das zu-
zustellende Schriftstück oder eine Benachrichtigung 
hierüber an der Bekanntmachungstafel im Kreis-
haus, Heedfelder Straße 45, 58509 Lüdenscheid, 
auszuhängen. 
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(2) Bei belastenden Verwaltungsakten ist die öffent-
liche Zustellung auch im Amtlichen Bekanntma-
chungsblatt - Amtsblatt des Märkischen Kreises - 
bekanntzugeben. 
 

§ 19 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 
01.01.2017 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung des Märki-
schen Kreises vom 10. 7. 1995 in der Fassung vom 
11.12.2015 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 5 
Abs. 4 Kreisordnung NRW öffentlich bekannt 
gemacht . 
 
Gemäß § 5 Absatz 4 der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Krei-
sordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt, 

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtli-
che Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß 

 öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist 
gegenüber dem Kreis vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lüdenscheid, 18.4.2017 
gez. 
 
Thomas Gemke 
Landrat 

 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung des  
Gesamtabschlusses des Märkischen Kreises  

für das Haushaltsjahr 2014 

 
Der Kreistag des Märkischen Kreises hat am 
15.12.2016 zum Gesamtabschluss 2014 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 

1. Gemäß § 116 Abs. 1 in Verbindung mit § 
96 Abs. 1 GO NRW wird der vom Rech-

nungsprüfungsausschuss geprüfte Ge-
samtabschluss des Märkischen Kreises 
zum 31.12.2014 bestätigt. 

 
2. Dem Landrat wird Entlastung erteilt. 
 
3.  Der Kreistag beschließt nach Bestätigung 

des Gesamtabschlusses das auf den Mär-
kischen Kreis entfallende Jahresergebnis in 
Höhe von -4.742.930,97 € durch Inan-
spruchnahme der Allgemeinen Rücklage 
der Gesamtbilanz zu decken. 

 
Der bestätigte Gesamtabschluss enthält Gesamter-
träge in Höhe von 748.285.257,71 € und Gesamt-
aufwendungen in Höhe von 751.477.272,23 €. Das 
anderen Gesellschaftern zuzurechnende Ergebnis 
beläuft sich auf – 1.550.916,45 €. 
 
Nach Prüfung des Gesamtabschlusses und des La-
geberichtes wurde ein uneingeschränkter Bestäti-
gungsvermerk erteilt. 
 
Der Gesamtabschluss mit seinen Anlagen ist gem. 
§ 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV.NRW. S. 
878), in Verbindung mit dem § 96 Abs. 2 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S.666) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV.NRW. S. 878), 
der Bezirksregierung in Arnsberg mit Bericht vom 
16.01.2017 angezeigt worden. Nach erfolgter 
Kenntnisnahme durch die Bezirksregierung vom 
07.04.2017 ist der Gesamtabschluss 2014 öffentlich 
bekannt zu machen. 
 
Der Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2014 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Er wird bis zur Bestätigung des folgenden Gesamt-
abschlusses gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW zur Ein-
sichtnahme verfügbar gehalten. Er kann beim Mär-
kischen Kreis, Heedfelder Straße 45, Zimmer 215, 
während folgender Öffnungszeiten eingesehen wer-
den: 
 
montags bis freitags 8.30-12.00 Uhr 
donnerstags zusätzlich 13.30-15.30 Uhr 
 
 
Lüdenscheid, 12.04.2017 
Märkischer Kreis 
Der Landrat 
 
gez. 
Thomas Gemke 
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Wahlbekanntmachung der Gemeinde Herscheid 
 
Am 14.05.2017 findet die Wahl zum Landtag des 
Landes Nordrhein-Westfalen statt. Die Wahl 
dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

Die Gemeinde Herscheid gehört zum Wahlkreis 123 
Märkischer Kreis III und ist in 13 Stimmbezirke ein-
geteilt. Stimmbezirk und Wahlraum, in dem der 
Wahlberechtigte wählen kann, sind in der Wahlbe-
nachrichtigung, die in der Zeit vom 10.04.2017 bis 

23.04.2017 zugestellt worden ist, angegeben.  
 

Das Verzeichnis über die Abgrenzung der Stimm-
bezirke kann während der allgemeinen Dienstzeiten 
 

montags bis freitags von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 

dienstags von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 

donnerstags von 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

im Rathaus der Gemeinde Herscheid, Plettenberger 
Straße 27, Bürgerbüro, 58849 Herscheid, eingese-
hen werden. 
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum 
des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. 
Der Wähler soll die Wahlbenachrichtigung mitbrin-
gen und hat sich auf Verlangen über seine Person 
auszuweisen. Deshalb ist der Personalausweis oder 
Reisepass mitzubringen. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im 

Wahlraum bereitgehalten werden. Sie enthalten für 
die Wahl in Wahlkreisen die zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge mit dem Namen des Bewerbers 
sowie für die Wahl nach Landeslisten die zugelas-
senen Landeslisten der Parteien mit den Namen der 
ersten fünf Bewerber.  
 

Der Wähler hat zwei Stimmen, eine Erststimme für 

die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten und eine 
Zweitstimme für die Wahl einer Landesliste. Er gibt 
seine Stimmen geheim ab. Der Wähler gibt 
1. seine Erststimme in der Weise ab, dass er 

durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Bewerber eines 
Kreiswahlvorschlages sie gelten soll,  

2. seine Zweitstimme in der Weise ab, dass er 
durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten soll.  

 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzel-
le des Wahlraumes oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet 
werden, dass nicht erkannt werden kann, wie er 
gewählt hat. Der Wähler kann seine Stimme nur 
persönlich abgeben. Ein Wähler, der des Lesens 
unkundig oder aufgrund einer körperlichen Beein-
trächtigung nicht in der Lage ist, den Stimmzettel zu 

kennzeichnen, zu falten oder in die Wahlurne zu 
werfen, kann sich der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Blinde oder Sehbehinderte können sich 
zur Kennzeichnung des Stimmzettels auch einer 
Stimmzettelschablone bedienen.  
 

Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbe-
zirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 

das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.  
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 

der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein aus-
gestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der 
Gemeinde Herscheid (Wahlamt) die Briefwahlunter-
lagen beschaffen (s. Rückseite der Wahlbenachrich-
tigung). Er muss seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzei-
tig dem Bürgermeister der Gemeinde Herscheid, 
Plettenberger Straße 27, 58849 Herscheid, über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch in der 
Dienststelle (Wahlamt) des Bürgermeisters abgege-
ben werden. 
Für die Gemeinde Herscheid werden zwei Brief-
wahlvorstände gebildet. Sie treten am Wahltag um 
15.30 Uhr im Rathaus Herscheid, Plettenberger 
Straße 27, 58849 Herscheid, Zimmer 122 und Zim-
mer 216, zusammen. Die Sitzungen sind ebenfalls 
öffentlich. 
Auf die Strafbestimmungen des § 107a Abs. 1 und 3 
des Strafgesetzbuches - Wahlfälschung - wird be-
sonders hingewiesen. Sie lauten: 
(1) Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 

Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3)  Der Versuch ist strafbar. 
  
Herscheid, 18.04.2017 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
P l a t e – E r n s t 
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Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid 

 
Wahlbekanntmachung zur Landtagswahl 

 am 14. Mai 2017 

 
Am Sonntag, den 14. Mai 2017 findet die Wahl zum 
Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen statt. Die 
Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
Die Stadt Lüdenscheid gehört zum Wahlkreis 123 - 
Märkischer Kreis III und ist in 63 Stimmbezirke ein-
geteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den 
Wahlberechtigten bis zum 23. April 2017 übersandt 
worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der/die Wahlberechtigte 
wählen kann. 
 
Für die Stadt Lüdenscheid werden 15 Briefwahlvor-
stände gebildet. Die Briefwahlvorstände treten zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag 
um 15:00 Uhr im Bergstadt-Gymnasium Lüden-
scheid, Saarlandstraße 5, 58511 Lüdenscheid, zu-
sammen. 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum 
des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er/sie eingetragen ist. Der/Die Wähler/in 
soll seine/ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen und 
hat auf Verlangen die Wahlbenachrichtigung abzu-
geben. Auf Verlangen, insbesondere wenn der/die 
Wähler/in eine Wahlbenachrichtigung nicht vorlegt, 
hat er/sie sich durch einen gültigen Personalaus-
weis oder Reisepass auszuweisen. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r 
Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt. Der Stimmzettel enthält 
für die Wahl in Wahlkreisen die zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge mit dem Namen des Bewer-
bers sowie für die Wahl nach Landeslisten die zuge-
lassenen Landeslisten der Parteien mit den Namen 
der ersten fünf Bewerber. 
 
Jede/r Wähler/in hat zwei Stimmen, eine Erststimme 
für die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten und eine 
Zweitstimme für die Wahl einer Landesliste. Er/Sie 
gibt seine/ihre Stimmen geheim ab. 

 
Der/die Wähler/in gibt seine/ihre 
 
a) Erststimme in der Weise ab, dass er/sie im 

linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz o-
der auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem/welcher Bewerber/in sie gel-
ten soll, 

 
b) Zweitstimme in der Weise ab, dass er/sie im 

rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gezeichnetes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss von dem/der Wähler/in in ei-
ner Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zu-
sammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden 
kann, wie er/sie gewählt hat. 
 
Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk bzw. 
in den Briefwahlvorständen sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können 
an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist, durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der 
Stadt Lüdenscheid (Wahlamt) die Briefwahlunterla-
gen beschaffen (siehe Rückseite der Wahlbenach-
richtigung). Er/Sie muss seinen/ihren Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätes-
tens am Wahltage 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 
 
Jede/r Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur 
einmal und persönlich ausüben. Wahlberechtigte, 
die des Lesens unkundig oder aufgrund einer kör-
perlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, 
den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder in 
die Wahlurne zu werfen, kann sich der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Blinde oder Sehbehin-
derte können sich zur Kennzeichnung des Stimm-
zettels auch einer Stimmzettelschablone bedienen. 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
Lüdenscheid, den 19.04.2017 
 
Der Bürgermeister 
in Vertretung: 
Dr. Karl Heinz Blasweiler 
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter 
www.luedenscheid.de in der Rubik „Rathaus & Bür-
ger / Info & Service / Öffentliche Bekanntmachun-
gen“ eingesehen werden. 

 
 

 







   
 

  Bekanntmachung JAB_2015 

 

Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 
 

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 
 
 
 
 
Gemäß § 103 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der zurzeit gültigen Fas-
sung, wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH, Altena, durch 
Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses in der Sitzung am 02.11.2016 mit der Prü-
fung des Jahresabschlusses der Stadt Altena (Westf.) zum 31.12.2015 beauftragt.  
 
Die Wirtschaftprüfungsgesellschaft hat am 14.03.2017 einen uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt, den der Rechnungsprüfungsausschuss am 27.03.2017 unverändert 
übernommen hat. 
 
Daraufhin hat der Rat der Stadt Altena (Westf.) in seiner Sitzung am 03.04.2017 folgenden 
Beschluss gefasst:  
 

„Der Rat stellt den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 mit einer Bilanzsumme in 
Höhe von 149.208.295,93 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.485.030,96 € 
fest. Der Jahresfehlbetrag  wird auf der Aktivseite der Bilanz  unter Pkt. 4 (incl. Verlust-
vortrag 2014) und auf der Passivseite unter Pkt. 1.3 / 1.4 ( incl. Verlustvortrag 2014) aus-
gewiesen. Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2015 die 
vorbehaltlose Entlastung.“ 

 
Die nachstehende Schlussbilanz der Stadt Altena (Westf.) zum 31.12.2015 wird hiermit ge-
mäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht. Sie liegt zur Einsichtnahme ab sofort 
bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Rathaus Altena, Lüdenscheider 
Str. 22, Zimmer 40, öffentlich aus. Zusätzlich kann sie im Internet unter www.altena.de ein-
gesehen werden. 
 
 
Das Rathaus ist geöffnet: 

 

Montag – Freitag:     9.00 – 12.00 Uhr 

Montag – Donnerstag: 14.00 – 15.30 Uhr 

 

 

Altena (Westf.), 18.04.2017 

 

 

 

Dr. Hollstein 
Bürgermeister 

http://www.altena.de/
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Wahlbekanntmachung der Stadt Plettenberg 

 
1. Am Sonntag, den 14.05.2017 findet die Wahl 

zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen 
statt. Die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Stadt Plettenberg, die zum Wahlkreis 122 -
Märkischer Kreis II- gehört, ist in 24 allgemeine 
Stimmbezirke eingeteilt. In den Wahlbenachrich-
tigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
vom 10.04.2017 bis zum 23.04.2017 übersandt 
worden sind, sind der Stimmbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem die/der Wahlbe-
rechtigte wählen kann. 
Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16.30 
Uhr im Rathaus, Grünestraße 12, zusammen. 
 

3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-
raum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis sie/er eingetragen ist. Die Wäh-
ler/innen haben ihre Wahlbenachrichtigung und 
einen amtlichen Personalausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenach-
richtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r 
Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes 
einen Stimmzettel. Jede/r Wähler/in hat eine 
Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufen-
der Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem 

Druck die Namen der Bewerber/innen der 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter 
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch dieser, bei ande-
ren Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jeder 
Bewerberin/jedes Bewerbers einen Kreis für 
die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem 
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber/innen der zugelassenen Landeslis-
ten und links von der Parteibezeichnung ei-
nen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der/Die Wähler/in gibt seine/ihre Erststimme in 
der Weise ab,  
dass er/sie auf dem linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch einen in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Bewerberin/welchem 
Bewerber sie gelten soll, 
und seine/ihre Zweitstimme in der Weise, 
dass er/sie auf dem rechten Teil des Stimmzet-
tels (Blaudruck) durch einen in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 

kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten 
soll.  
 
Der Stimmzettel muss von der/vom Wähler/in in 
einer Wahlzelle des Wahlraumes gekennzeich-
net und in der Weise gefaltet werden, dass die 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an 
die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbe-
zirk sind öffentlich. Jede/r hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist. 
 

5. Wähler/innen, die einen Wahlschein erhalten 
haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in 
dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Stimmbezirk des Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich beim 
Wahlamt der Stadt Plettenberg einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag und dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spä-
testens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 
 

6. Jede/r Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben.  
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
Plettenberg, den 20.04.2017 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
Schulte 
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Am Dienstag, 02.05.2017, findet um 17.00 Uhr im 
Ratssaal des Rathauses, Neumarkt 5, 58706 
Menden, eine Ratssitzung mit folgender Tages-
ordnung statt: 

 
I. Öffentliche Sitzung 

 
1. Kenntnisgabe eingegangener Anträge 

1.1. Anregungen und Beschwerden (Bür-

geranträge) 
1.2. Anträge der Rats- und Ausschussmit-

glieder sowie der Fraktionen 
1.3. Sonstige Anträge im Zuständigkeits-

bereich des Rates und seiner Aus-
schüsse 

 
2. Überweisung oder unmittelbare Beratung von 

Anträgen der Fraktionen und Rats- und Aus-
schussmitglieder sowie sonstigen Anträgen im 
Zuständigkeitsbereich des Rates 
2.1. Antrag: Kein Doppelhaushalt für 

2018/2019 
- Antrag der Fraktion Die Linke, 

Herr Thomas Thiesmann, Antrag 
vom 20.03.2017, eingegangen am 
21.03.2017 

 
2.2. Antrag auf Neuanstrich der Fassade 

des Neuen Rathauses sowie die 
Säuberung der Außenflächen 
- Antrag der FDP-Fraktion, Herr 

Stefan Weige, Neumarkt 5, 58706 
Menden, Antrag vom 12.04.2017 

 
3. Anregungen und Beschwerden (Bürgeranträ-

ge) gemäß § 24 Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
3.1 Antrag auf Nutzung des Schulzent-

rums in Lendringsen als Dependance 
für die Realschule Menden 
- Antrag von Aktiv für Lendringsen 

e.V., Frau Petra Homberg, Antrag 
vom 18.02.2017 

3.2 Antrag auf Stellungnahme des Rates 

zur "Gewalt von Linksextremisten in 
Menden" u.a. 
- Antrag der Wählerinitiative Rechts 

für Menden, Herr Christian Dahl-
mann, Antrag vom 08.01.2017, 
eingegangen am 10.02.2017 

 
4. Ein Bürgerhaus für Menden und die Plätze am 

neuen Rathaus 
- Fachplanerische Betrachtung der Spiel- 
und Aktionsflächen 

 
5. Antrag der CDU-Fraktion zur Änderung der 

Satzung der Stadt Menden (Sauerland) über 
die Durchführung von Bürgerentscheiden vom 
15.06.2005 

 

6. Antrag auf Streichung des Kinderspielplatzes 

Hagebuttenweg von der Liste der aufzugeben-
den Spielplätze und Änderung des Nutzungs-
überlassungsvertrags 
- Antrag des Fördervereins Kinder und Ju-

gendliche Platte Heide e.V., Herr Michael 
Toups, Antrag vom 30.12.2016 

 
7. Anmeldungen zu den Schulen der Sekundar-

stufe I zum Schuljahr 2017/2018 
- Festlegung der Zügigkeit 

 
8. Gemeinsamer Verkehrsentwicklungsplan He-

mer - Iserlohn - Menden 
 
9. 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 der 

ehem. Gemeinde Schwitten für den Bereich 
zwischen der Wehrschau und der Friedrich-
straße sowie südwestl. der Wehrschau (Ver-
fahren gem. § 13a BauGB) 
- Beschluss über das Ergebnis der öffentli-

chen Auslegung und der Beteiligung der 
Behörden gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

- Satzungsbeschluss 
 
10. Gestaltungssatzung für die zur Neubebauung 

vorgesehenen Grundstücke im Geltungsbe-
reich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 1 der ehemaligen Gemeinde Schwitten für 
den Bereich zwischen der Wehrschau und der 
Friedrichstraße sowie südwestlich der Wehr-
schau in Schwitten 
- Satzungsbeschluss gem. § 86 Abs. 1 Nr. 1 

und Nr. 4 sowie Abs. 5 BauO NRW 
 
11. Forsteinrichtungswerk für den Planungszeit-

raum 2017 - 2026 
 
12. Leistungen der Stadt Menden für Veranstal-

tungen Dritter 
 
13. Jahresabschluss der Stadt Menden (Sauer-

land) zum 31.12.2016 
 
14. Förderprogramm NRW.Bank.Gute Schule 

2020 
 
15. Investitionspakt „Soziale Integration im Quar-

tier NRW 2017“ 
 
16. Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für die 

Maßnahme „Barrierefreiheit der Aufzüge im 
neuen Rathaus“ 

 
17. Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung 

der Stadt Menden (Sauerland) 
 
18. Dienstanweisung über Stundung, Niederschla-

gung und Erlass von Forderungen der Stadt 
Menden (Sauerland) 

 
19. Satzung über die Stundung, die Niederschla-

gung und den Erlass von Forderungen der 
Stadt Menden (Sauerland) 

 
20. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 

GemHVO NRW 
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- Mitteilung zur Höhe der Übertragungen von 
2016 nach 2017 

 
21. Antrag auf Ausnahme von der Wiederbeset-

zungssperre 
 

22. Bewertung der Stelle des Leiters des Rech-

nungsprüfungsamtes 
- Ergebnis einer interkommunalen Umfrage 

 
23. Ausschussumbesetzungen und Vertreterbe-

stellungen 
23.1 Bestellung von Vertretern der Stadt 

Menden (Sauerland) 
- Zweckverband für psychologische 

Beratungen und Hilfen 
- Verein für öffentliche und private 

Fürsorge 
23.2 Bestellung der weiteren beratenden 

Mitglieder des Kinder- und Jugendhil-
feausschusses (KJHA) 
- Antrag der Wählerinitiative Rechts 

für Menden, Herr Christian Dahl-
mann, Antrag vom 08.01.2017, 
eingegangen am 10.02.2017 

 
24. Sachstandsberichte der Verwaltung 

 
25. Mitteilungen 

25.1 Mittelbare Beteiligung an der Arbeits-

gemeinschaft ostwestfälischer Ver-
sorgungsunternehmen GbR AOV 
GbR) 
- Stellungnahme der Kommunalauf-

sichtsbehörde vom 26.01.2017 
25.2 Sachstandsbericht zur Arbeit der 

WSG für den Zeitraum 22.09.2016 – 
22.02.2017 

 
26. Anfragen 

 
 
II. Nichtöffentliche Sitzung 

 
1. Behandlung von Ratsangelegenheiten als Ge-

schäft der laufenden Verwaltung 
- Antrag des Herrn Eugen Heinrich, Antrag 

vom 06.03.2017 
 

2. Aufträge an das Rechnungsprüfungsamt 
2.1 Antrag der SPD-Fraktion zur Beauf-

tragung des Rechnungsprüfungsam-
tes: „Neues Logo für die Stadt“ 

 
3. Mitteilungen und Anfragen 

 
Menden, 24.04.2017 
 
gez. Wächter 
Bürgermeister 
 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
„www.menden.de - Leben in Menden - Bür-
gerservice & Politik - Verwaltung - Rathaus“ ver-
öffentlicht. 
 

 
 

WAHLBEKANNTMACHUNG 

 
der Stadt Altena (Westf.) 

 
zur Landtagswahl am 14. Mai 2017 

 
 
Am 14. Mai 2017 findet die Wahl zum Landtag 
des Landes Nordrhein-Westfalen statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
Die Stadt Altena (Westf.) gehört zum Wahlkreis 121 
-–Märkischer Kreis I - und ist in 16 Wahlbezirke ein-
geteilt. In den Wahlbezirken 6, 7, 8, 13, 15 und 16 
sind jeweils zwei Stimmbezirke eingerichtet. 
 
Wahlkreis, Stimmbezirk und Wahlraum, in dem der 
Wahlberechtigte wählen kann, sind in der Wahlbe-
nachrichtigung, die dem/der Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 
 

17. April bis 22. April 2017 

 
zugestellt worden ist, angegeben. 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses am 14. Mai 2017 um 
16.00 Uhr im Rathaus der Stadt Altena (Westf.), Lü-
denscheider Str. 22, 58762 Altena, zusammen. 
 
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im 
Wahlraum bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte 
kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wäh-
len, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
Jede Wählerin/Jeder Wähler  hat sich auf Verlangen 
über ihre/seine Person auszuweisen und hat des-
halb einen amtlichen Personalausweis oder Reise-
pass mitzubringen. Zur Erleichterung des Wahlge-
schäfts soll auch die Wahlbenachrichtigung mitge-
bracht werden. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 

Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis (in schwarzem 
Druck) die zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge mit dem Namen der 
Bewerberin/des Bewerbers 

b) für die Wahl nach Landeslisten (in blau-
em Druck) die zugelassenen Landeslis-
ten 
der Parteien, mit den Namen der ersten 
fünf Bewerber/innen. 

 
Die Wählerin/Der Wähler gibt 
 

a) ihre/seine Erststimme in der Weise ab, 

dass sie/er auf dem linken Teil des 
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Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf  
andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
für welchen/welche Bewerber/in eines  
Wahlvorschlages sie gelten soll. 

 
b) ihre/seine Zweitstimme in der Weise ab, 

dass sie/er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf ande-
re 
Weise eindeutig kenntlich macht, für wel-
che Landesliste sie gelten soll. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in ei-
ner Wahlzelle des Wahlraumes oder in 
einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet wer-
den, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist.  

 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Be-
einträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 

der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein aus-
gestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder 

b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, ei-
nen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlage beschaffen und sei-
nen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlos-
senen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stel-
le abgegeben werden. 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht oder eine solche Tat versucht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit  Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 
3 des Strafgesetzbuches). 
 
Altena (Westf.), 24. April 2017 
 
Dr. Hollstein 
Bürgermeister 
 

 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzungsbeschluss zur 7. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 151 „Ortskern Oestrich / 
Auf dem Beile“ 

 
mit Bekanntmachungsanordnung  

 
Der Rat der Stadt Iserlohn hat am 04.04.2017 
folgenden Beschluss gefasst: 
 

Gem. § 7 GO NRW in Verbindung mit § 10 
BauGB wird die 7. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 151 „Ortskern Oestrich / Auf 
dem Beile“ als Satzung beschlossen. Der 
Bebauungsplanänderung ist die Begründung 
gem. § 9 Abs. 8 BauGB in der Fassung vom 
09.03.2017 beigefügt. 

 

Diese Satzung beruht auf §§ 2, 10, und 13 des 
Baugesetzbuches (BauGB) und § 7 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666, SGV NRW 2023) in der zurzeit 
geltenden Fassung. 
 
Der Änderungsbereich liegt im Ortsteil Oestrich, in 
unmittelbarer Nähe zum Friedhof Oestrich.  
Die Lage des Plangebiets ist aus der beigefüg-
ten Umrisszeichnung zu ersehen.  
 
Bekanntmachungsanordnung 

 

Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hier-
mit  gem. § 10 Abs. 3 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 15. Juli 2014 (BGBL. I S. 954) öf-
fentlich bekannt gemacht. Gem. § 6 Abs. 1  Satz 
2 BekanntmVO ist die öffentliche Bekanntma-
chung mit Ablauf des Erscheinungstages des 
Märkischen Amtsblatts vollzogen.  
Alle Festsetzungen, die den Festsetzungen die-
ser Änderung widersprechen, treten außer Kraft. 
 
Iserlohn, den 21.04.2017   
  
Dr. Ahrens 
Bürgermeister    
    
In die Bebauungsplanänderung und die Begrün-
dung kann ab sofort während der Dienststunden 
im Rathaus II - Bereich Städtebau/Abteilung 
Städtebauliche Planung -, Einsicht genommen 
werden. Des Weiteren ist die Einsichtnahme 
auch über das Internet möglich: 
 

http://www.iserlohn.de > Wirtschaft & Stadt-
entwicklung > Bebauungsplaene 
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Hinweise 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Sätze 1 und 2 BauGB über die fristgemäße 
Anmeldung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche in Folge der Festsetzungen dieser 
Bebauungsplanänderung wird hingewie-
sen. 
Die Leistung der Entschädigung ist schrift-
lich bei der Stadt Iserlohn zu beantragen. 
Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Ent-
schädigungsanspruch, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahrs, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 
1 BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird.  

 
2. Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften nach der Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
kann gem. § 7 Abs. 6 GO nach Ablauf ei-
nes Jahres seit der Bekanntmachung die-
ser Satzung im Märkischen Amtsblatt nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmi-

gung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel 

ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 

 
3. Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind Verlet-
zungen von Verfahrens- oder Formvor-
schriften i.S.v. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3, eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungs-
plans sowie Mängel in der Abwägung nach 
einem Jahr seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplans unbeachtlich, es sei denn, 
sie werden innerhalb der Fristen schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzu-
legen.  
 

Iserlohn, den 24.04.2017 
 
Dr. Ahrens 
Bürgermeister 



Bebauungsplan Nr. 151
"Ortskern Oestrich/ Auf dem Beile"

7. Änderung

Abgrenzung des Plangebietes
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